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§ 83 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Im Falle eines Brandes hat der Versicherer den durch die Zerstörung oder die Beschädigung der versicherten

Sachen entstehenden Schaden zu ersetzen, soweit die Zerstörung oder die Beschädigung auf der Einwirkung des

Feuers beruht oder die unvermeidliche Folge des Brandereignisses ist. Der Versicherer hat auch den Schaden zu

ersetzen, der bei dem Brand durch Löschen, Niederreißen oder Ausräumen verursacht wird; das gleiche gilt von

einem Schaden, der dadurch entsteht, daß versicherte Sachen beim Brand abhanden kommen.

2. (2)Diese Vorschriften sind auf die Haftung des Versicherers für den durch Explosion oder Blitzschlag

entstehenden Schaden entsprechend anzuwenden.
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